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Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, mit der die Nachschulungsverordnung geändert 
wird (3. Novelle der FSG-NV)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Die derzeitig geltende Mindestzahl von sechs KursteilnehmerInnen für Nachschulungen soll 
auf drei TeilnehmerInnen gesenkt werden, wodurch Nachschulungstermine zeitnah angebo-
ten werden können.

Die BAK begrüßt die vorliegende Verordnungsnovelle, weil die Möglichkeit besteht, dass Kur-
se öfter zustande kommen und Nachschulungstermine zeitlich nahe zum Fristende des Füh-
rerscheineinzugs angeboten werden können, was gerade in ländlichen Regionen wichtig ist.
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